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ANLAGEN 
 
 
 
 
BEZUG 
 
 „Zustimmung zur Einschulung eines Kindes an der Konrad-Widerholt-Schule im Rahmen eines 
inklusiven Angebots“ in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Bürgerdienste 
(BSB) vom 18.07.2023 (§ 37 nö, Sitzungsvorlage BSB/2023/017) 
 
 
BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE 
 
Beglaubigte Auszüge an: 240  
   
Mitzeichnung von: 140, 210, BMin, EBM 
 
 
 
 
 
Dr. Bader 
Oberbürgermeister 
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG 
 
Eine nachhaltige Entwicklung ist das Leitprinzip der Stadt Kirchheim unter Teck. Eine Strategie mit realistischen 
Zielen und konkreten Maßnahmen, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird, ist dafür die 
Grundlage.  
 
Zentrale Aspekte für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind dabei Ressourcen zu schonen und eine 

generationengerechte Entwicklung. Darunter fällt auch die Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalt- und 
Finanzwirtschaft. Lokales Handeln wird als Schlüssel für eine tragfähige globa le Zukunft betrachtet. Voraussetzung 
dafür ist eine nachhaltig ausgerichtete Verwaltung mit Vorb ildfunktion. 

 
Handlungsfelder  
 

Priorität 1 
 

 Wohnen und Quartiere 
 Bildung 
 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung 

 und Energie  
 

 

Priorität 3 
 

 Gesellschaftliche Teilhabe und  
  bürgerschaftliches Engagement 

 Kultur, Sport und Freizeit  
 Gesundes und sicheres Leben  

 
Priorität 2 
 

 Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
 Mobilität und Versorgungsnetze 
 Umwelt- und Naturschutz 

 

Priorität 4  
 

 Moderne Verwaltung und Gremien  
 

Betroffene Zielsetzungen 
 
 
AUSWIRKUNGEN AUF DAS KLIMA 
 
 

 Keine Auswirkungen 
 

 

Hinweise: t CO2 äq/a = Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro 
Jahr; Bei einer erheblichen Erhöhung sind Alternativen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen im Textteil dargestellt und 
das Klimaschutzmanagement wurde beteiligt. 
 
 

 Positive Auswirkungen 
 

 Geringfügige Reduktion <100t CO2äq/a 
 Erhebliche Reduktion ≥100t CO2äq/a 

 Negative Auswirkungen 
 

 Geringfügige Erhöhung <100t CO2äq/a 
 Erhebliche Erhöhung einmalig ≥100t CO2äq 
 Erhebliche Erhöhung langfristig ≥10t CO2äq/a 

 

 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 
 
Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit 
 
Teilhaushalt 04 Produktgruppe 211001 Inv.-auftrag 704211040005 Sachkonto 78710000 
 
 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Gesamt 
Mittelabfluss/ 
Enthaltene Mittel im 
Haushalt 

0 300.000     300.000 

Zusätzlicher 
Mittelbedarf 

0 118.000     118.000 

Gesamt 0 418.000     418.000 
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Ergänzende Ausführungen: 
 
Für die Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Beschulung eines Kindes mit 
Inklusionsbedarf (Umbaumaßnahmen von Außenanlagen und im Gebäude) an der Konrad-
Widerholt-Grundschule stehen in 2024 300.000 Euro auf dem Investitionsauftrag 
704211040005, Sachkonto 78710000 zur Verfügung. 
 
Aufgrund von Mehrkosten durch die vorliegenden Angebote und den zusätzlich geplanten 
Maßnahmen im Schulhof der Konrad-Widerholt-Grundschule, fallen Mehrkosten in Höhe von 
118.000 Euro an. 
 
Die Mehrkosten werden wie folgt gedeckt: 
 
Haushaltsjahr 2024: 
 
Sachgebiet Auftrag/Kostenst. Bezeichnung Betrag € 

244 704551040002 Maßn. Spielplatzentwicklungskonz. 100.000 
244 704551040001 Ökologische Aufwertung v. Grünfl. 18.000 

 
Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Der 
Abschreibungszeitraum beträgt bis zu 50 Jahre.  
 
Für die Maßnahme wird eine Förderung über die VwV Umbau Inklusion beim 
Regierungspräsidium abgerufen. Hierbei handelt es sich um eine anteilige, nachlaufende 
Kostenerstattung. Der Förderantrag wurde bewilligt. Die Förderhöhe wird erst nach Abschluss 
der Baumaßnahme ermittelt.  
 
Ampel Begründung 

 

Zur Beschulung eines Kindes mit Inklusionsbedarf am Standort 
Konrad-Widerholt-Grundschule sind die Umbaumaßnahmen 
zwingend notwendig. Die zusätzlichen Kosten aus den Teilprojekten 
(Flächenentsiegelung und Begrünung) stellen allerdings keine 
Pflichtaufgabe dar. Diese sollen aufgrund der Wirtschaftlichkeit 
allerdings innerhalb der geplanten Maßnahme ausgeführt werden. 
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ANTRAG 
 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 118.000 Euro auf den 
Investitionsauftrag 704211040005, Sachkonto 78710000 (KW-Schule Inklusion). Die Deckung 
erfolgt über den Investitionsauftrag 704551040002 Maßnahmen 
Spielplatzentwicklungskonzeption, Sachkonto 78730000 mit 100.000 Euro und den 
Investitionsauftrag 704551040001, Sachkonto 78720000 Ökologische Aufwertung von 
Grünflächen mit 18.000 Euro. 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Zur Beschulung eines Kindes an der Konrad-Widerholt-Grundschule sind inklusive 
Umbaumaßnahmen bis Anfang September 2024 im Gebäude und den Außenanlagen 
notwendig. Hierzu wurden im Zuge der Mittelanmeldungen bereits Mittel in Höhe von 300.000 
Euro zum Haushaltsjahr 2024 angemeldet. Eine Planung lag zum Zeitpunkt nicht vor. Im 
Weiteren sollen im Zuge der Baumaßnahme die vorhandene Beleuchtung erneuert und ergänzt 
werden, Flächenentsiegelungen und Begrünungsmaßnahmen im Schulhof ausgeführt sowie 
neue, unter anderem inklusive Spielgeräte installiert werden. Die Einzelmaßnahmen sind als 
Gesamtmaßnahme zu betrachten. Die vorliegenden Angebote weisen eine Mittelüberschreitung 
in Höhe von 118.000 Euro auf. Die Mittel sind vor Beauftragung der Baumaßnahme 
nachzufinanzieren. Mit der Baumaßnahme soll zeitnah begonnen werden, um den 
Fertigstellungstermin einhalten zu können. 
 
 
ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG 
 
Auf Grundlage der Zustimmung zur Sitzungsvorlage zur „Zustimmung zur Einschulung eines 
Kindes an der Konrad-Widerholt-Grundschule im Rahmen eines inklusiven Angebots“ im 
Ausschuss für Bildung, Soziales und Bürgerdienste (BSB) im Juli 2023 wurden Mittel zur 
Umsetzung von Inklusiven Maßnahmen beantragt und im Haushaltsplan 2024 bewilligt. Die 
vorliegende Planung der Außenanlagen stellt die wirtschaftliche Lösung zur Herstellung eines 
barrierefreien Zugangs dar und wurde mit der Schulleitung abgestimmt. Im Zuge der Herstellung 
des barrierefreien Zugangs sollen zusätzliche Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen im 
Schulhof sowie die Ergänzung mit, unter anderem inklusiven Spielgeräten, umgesetzt werden. 
Die Einzelmaßnahmen sind als Gesamtmaßnahme und nicht als Teilprojekte zu werten. 
Aufgrund der damit verbundenen deutlichen Budgetüberschreitung sind die zusätzlich 
notwendigen Mittel in Höhe von 118.000 Euro nachzufinanzieren. Diese ergeben sich durch 
Mehrkosten in der Herstellung der Außenanlagen (circa 39.500 Euro) sowie den zusätzlichen 
Leistungen zur Erneuerung und Ergänzung der Beleuchtung (19.000 Euro), der 
Flächenentsiegelung und Begrünung (38.000 Euro) und den zusätzlichen Spielgeräten (21.500 
Euro).  
 
 
Finanzierung:  
 
Für die Herstellung der inklusiven Maßnahmen (Umbaumaßnahme in Außenanlagen und im 
Gebäude) stehen in 2024 Mittel in Höhe von 300.000 Euro zur Verfügung.  
 
Die Finanzierung kann durch „Maßnahmen aus der Spielplatzentwicklungskonzeption“ 
Investitionsauftrag 704551040002, Sachkonto 78730000 (100.000 Euro) und der „Ökologischen 
Aufwertung von Grünflächen“ Investitionsauftrag 704551040001, Sachkonto 78720000 (18.000 
Euro) finanziert werden. 
 
Aufgrund personeller Kapazitäten ist eine Umsetzung von Maßnahmen aus der 
Spielplatzentwicklungskonzeption in 2024 nicht möglich. Daher können die Mittel in Höhe von 
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100.000 Euro zur Deckung der Mehrkosten in 2024 herangezogen werden. In 2025 stehen 
weitere 200.000 Euro zur Umsetzung von Maßnahmen aus der 
Spielplatzentwicklungskonzeption zur Verfügung.  
 
Die Mittel zur „Ökologischen Aufwertung von Grünflächen“ sind pauschal im Haushalt enthalten.  
Zur Flächenentsiegelung und Begrünung von Schulhöfen wurden bereits in der Vergangenheit 
Maßnahmen aus dem Investitionsauftrag finanziert. In 2024 sollen die Mittel zur Finanzierung 
der Flächenentsiegelung und Begrünung an der Konrad-Widerholt-Grundschule verwendet 
werden. 
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